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Entgeltordnung

Auf der Grundlage des § 104 Abs. 3 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg- Vorpommern vom 
13. Juli 2011, verkündet als Art. 1 des Gesetzes über die Kommunalverfassung und zur Änderung weiterer 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011 S.777) und des § 1 Abs. 3 
Kommunalabgabengesetz des Landes Mecklenburg- Vorpommern vom 12. April 2005 (GVOBI. M-V 2005 
S.146) zuletzt geändert durch Artikels 2 des Gesetzes  vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 777, 833) wurde 
durch den Kreistag am  10.12.2015  folgende Entgeltordnung des Kreisarchivs Nordwestmecklenburg 
beschlossen.

§ 1 Organisation der Einrichtung 

Das Kreisarchiv Nordwestmecklenburg ist eine öffentliche Einrichtung des Landkreises
Nordwestmecklenburg. 

§ 2 Grundsätze der Entgelterhebung 

1. Das Kreisarchiv Nordwestmecklenburg erhebt für die Benutzung und Reproduktion von Archiv-, 
Sammlungs- und Bibliotheksgut des Archivs, sowie für Vorträge und die Bearbeitung von Anfragen 
Entgelte nach dieser Entgeltordnung.

2. Zur Sicherung seiner Ansprüche kann das Kreisarchiv Nordwestmecklenburg Vorauszahlungen 
verlangen.

§ 3 Entgeltfreie Leistungen 

1. Entgelte werden nicht erhoben,
a.) bei Benutzung von Archivgut durch Einrichtungen, die dieses abgeliefert haben bzw. deren 

Rechtsnachfolger oder durch von diesen beauftragte Dritte, 
b.) bei Benutzung von Archivgut durch natürliche Personen, die dieses abgeliefert haben, 
c.) für mündliche und einfache schriftliche Auskünfte ohne Hinzuziehung von Archiv-, Sammlungs- 

und Bibliotheksgut, 
d.) für die Bereitstellung von Archivalien zur Direktbenutzung zu wissenschaftlichen, gemeinnützigen, 

heimatkundlichen oder unterrichtlichen Zwecken,
e.) für Auskünfte und Nachforschungen, die den Nachweis eines versorgungsrechtlichen Anspruchs 

zum Ziel haben,  
f.) für Studenten des Landes Mecklenburg-Vorpommern  

2. Bei Angabe wissenschaftlicher oder heimatkundlicher Forschungszwecke gilt die Entgeltbefreiung jedoch  
    nur, wenn die Benutzung nicht überwiegend im eigenen Interesse des Benutzers, eines privaten  
    Auftraggebers oder gewerblich betrieben wird. Die persönliche Benutzung von Archivgut und
    archivischen Sammlungsgut sowie digitalen Findmitteln zu privaten, familiengeschichtlichen oder  
    gewerblichen Zwecken ist entgeltpflichtig.  

3. Die dienstliche Benutzung des Archivs-, Sammlungs- und Bibliotheksguts durch Mitarbeiter der
    Kreisverwaltung des Landkreises Nordwestmecklenburg ist entgeltfrei.

4. Auslagen sind zu erstatten.



§ 
 ��tgelte 

Entgelte sind zu entrichten für die:  

1. Bereitstellung von Archiv-, Sammlungs- und Bibliotheksgut  

1.1 Für die Bereitstellung von Archiv-, Sammlungs- und Bibliotheksgut sowie für die Inanspruchnahme des 
Benutzerraumes werden: 
a.) für jeden angefangenen Tag       7,50 € 
b.) für jeden weiteren Tag ohne Unterbrechung    2,50 € 
c.) für einen Monat        30,00 €  
erhoben.

1.2 Bereitstellung von Kartengrundlagen und Projekten     18,00 €  

1.3 Benutzung technischer Hilfsmittel des Kreisarchivs Nordwestmecklenburg (z. B. PC) sowie eigener    
     Geräte (z. B. Notebooks)

sind pro Benutzertag       0,50 €    zu entrichten.  

1.4 Auswärtige Benutzung von Archivgut (nur in begründeten Ausnahmefällen)  
je Archivalie        10,00 €  
zuzüglich entstehender Kosten für Verpackung, Transport  sowie Versand und gegebenenfalls Versicherung   

2.  Bearbeitung von Anfragen, Nachforschungen o. ä. Archivtätigkeiten durch Mitarbeiter des Kreisarchivs  

2.1 Erteilung von schriftlichen Auskünften nach Umfang und Schwierigkeit der erforderlichen Nachforschung für jede  
      angefangene halbe Arbeitsstunde    20,00 €  

2.2 Recherchen durch den Mitarbeiter in den Beständen des Kreisarchivs zu bestimmten Themen  
     je Recherche 5,00 €  (auch bei negativem Suchergebnis zu entrichten)  

3. Anfertigung von Reproduktionen  

2.1 Fertigung von Kopien aus Archiv-, Sammlungs- und Bibliotheksgut je Seite  
     S/w   Farbe   
Format A 3    1,50 €   2,00 € 
Format A 4    1,00 €   1,50 €  
Format A 5    0,50 €   1,00 €  

2.2 Fertigung von Kopien aus Kartengrundlagen und Projekten auf normalen Papier:  
     S/w   Farbe 
Format A 4    2,00 €    2,50 € 
Format A 3 bis 1.250cm²   2,50 €    3,00 € 
Format A 2 bis 2.500cm²  3,50 €   4,00 €  
Format A 1 bis 5.000cm²   4,50 €   5,00 € 
größer als A 1 ab 5.000cm²              5,50 €    6,00 €  

3.3. Anfertigung von Kopien aus gebundenen Vorlagen (Büchern, Zeitungen) wird je Kopie eine Zusatzgebühr von 
        0,30 €  erhoben.  

3.4 Anfertigung einer Facharbeiterzeugniskopie mit Richtigzeichnung 9,00 €  

3. Anfertigung von digitalen Reproduktionen  

3.1 Scannung von Archivalien 
 je Seite        1,50 €  



3�� Datenspeicherung:   
a.) Datenausgabe auf CD-ROM (vom Archiv gestellt) 6,00 €  

 b.) Datenausgabe auf DVD (vom Archiv gestellt) 8,00 € 
 c.) Datenausgabe per E-Mail-Versand bis 9 MB  1,00 €  
 d.) Datenausgabe auf vom Nutzer gestellten Medium 5,00 €  

4.3 Anfertigung von digitalen Reproduktionen (mit eigener Kamera usw.)  von Archiv-, Sammlungs- und 
Bibliotheksgut durch den Benutzer selbst, wird pro Bild und Seite eine Gebühr von     
        0,50 €  erhoben.  

5. Wiedergabe, Veröffentlichung und Verwertung von Archiv-, Sammlungs- und Bibliotheksgut 

5.1 Rechte der Wiedergabe von Archivalien für die einmalige Reproduktion im Druck  
je Bild und Seite        30,00 €   

5.2 Rechte der Wiedergabe von Archivalien für Film und Fernsehen   
je Bild und Seite       50,00 €  

5.3 Rechte der Wiedergabe von Archivalien in Online-Diensten  
5.3.1 für einen Monat       25,00 € 
5.3.2 für ein halbes Jahr       100,00 €  
5.3.3 für ein Jahr       150,00 €     

6. Führungen und Vorträge

6.1 Führungen durch das Kreisarchiv  (Archivpädagogik)  kostenlos  

6.2 geschichtliche Vorträge durch Mitarbeiter des Kreisarchivs  50,00 €  

7. Hinterlegung von Archiv- oder Bibliotheksbeständen als Depositum im Kreisarchiv   
entsprechend Depositalvertrag 

§ 5 In-Kraft-Treten 

Diese Entgeltordnung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.  

Wismar, den 21.12.2015 

Kerstin Weiss 
Landrätin

Im Internet unter www.nordwestmecklenburg.de/bekanntmachungen  it Ablauf des 22.12.2015 öffentlich 
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